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Freiwillige Einkommens- und
Vermdgensverwaltung

Die Sozialen Dienste der Stadt Ziirich (SOD] bieten im Rahmen der persdnlichen
Hilfe nach Sozialhilfegesetz unter anderem freiwillige Einkommens- und
Vermdgensverwaltung fiir Erwachsene an. Dadurch wird die nachhaltige Ablésung

in der Sozialhilfe unterstiitzt.

Heinz Sutter erlebte vor acht Jahren eine schwierige Scheidung.

Er stirzte in eine psychische Krise, verlor seine Arbeit und schliesslich
auch die Wohnung,. Heinz Sutter verschuldete sich und musste
Sozialhilfe in der Stadt Zurich beantragen. Im Nachhinein war das laut
ihm ein Glucksfall. Mit Unterstiitzung des zustandigen Sozialarbeiters
gelang es ihm, sich gesundheitlich wieder zu stabilisieren und eine
langfristige Wohnldsung zu finden. In der Folge fand Heinz Sutter
wieder eine Arbeit und konnte von der Sozialhilfe abgeltst werden.
Heinz Sutter steht nach der Abldsung eine langwierige Schuldensanie-
rung bevor, und er wiinscht sich weiterhin Unterstitzung in seinen
finanziellen Angelegenheiten. Zusammen mit seinem Sozialarbeiter hat
er deshalb entschieden, persdnliche Hilfe im Bereich Einkommens-
und Vermdgensverwaltung anzunehmen. So wird Heinz Sutter auch
zukinftig bei der Lohnverwaltung, seiner Schuldensanierung und der
Erstellung seines Budgets von seinem vertrauten Sozialarbeiter
unterstitzt. Nach Absprache kann der Sozialarbeiter auch Rechnungen
flir Heinz Sutter bezahlen.

Die freiwillige Einkommens- und Vermégensverwaltung fur Er-
wachsene im Rahmen der personlichen Hilfe (SHG) wird in den So-
zialen Diensten der Stadt Ziirich (SOD) «Vermittlungsfall» genannt.
Vermittlungsfille sind als freiwillige Leistung einer Erwachsenen-
schutzmassnahme vorgelagert. Sie greifen nicht in die personliche
Freiheit der betroffenen Personen ein, denn sie basieren auf Koope-
rationsfihigkeit und -bereitschaft. Die Selbstbestimmung der Kli-
entinnen und Klienten wird somit nicht eingeschrinkt und steht im
Einklang mit dem Ubereinkommen der UNO iiber die Rechte von
Menschen mit Behinderung. Es ist somit aus gesellschaftlicher
Sicht sinnvoll, dass diese sogenannten Vermittlungsfille gestirkt
und geférdert werden. Zudem unterstiitzen Vermittlungsfille eine
nachhaltige und lingerfristige Ablésung in der Sozialhilfe.

Die SOD haben sich zum Ziel gesetzt, die personliche Hilfe nach
SHG inklusive freiwilliger Einkommens- und Vermégensverwal-
tung auszubauen. Dazu wurden der Leistungskatalog Vermittlungs-
fille und andere Instrumente zur Unterstiitzung der Sozialarbeiten-
den beim Fithren von Vermittlungsfillen erarbeitet.

Grundlage fiir einen Vermittlungsfall ist immer ein schriftlicher
Auftrag seitens der Klientin oder des Klienten. Dieser Auftrag kann
von der auftraggebenden Person jederzeit gekiindigt werden. Auch
die SOD kénnen den Vertrag auflésen, wenn zum Beispiel die Ko-
operationsfihigkeit wegfillt. Die Unterstiitzung in Vermittlungsfil-
len erfolgt wihrend der gesamten Laufzeit auf freiwilliger Basis. Auf
Wunsch und bei Bedarf der Klientin oder des Klienten kann die
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freiwillige Einkommens- und Vermégensverwaltung auch durch
Beratung und Unterstiitzung in weiteren Lebensbereichen erginzt
werden.

Ausldser fiir einen Vermittlungsfall

Die Ausloser fiir einen Vermittlungsfall sind unterschiedlich. Klien-
tinnen oder Klienten werden von der Sozialhilfe abgelést, nachdem
sie beispielsweise eine IV- oder AHV-Rente erhalten. Wenn sich
zeigt, dass die Betroffenen weiterhin Hilfe bei der Verwaltung des
Einkommens oder Unterstiitzung bei der Geltendmachung von
weiteren Sozialversicherungsleistungen (beispielsweise Ergin-
zungsleistungen) brauchen und wiinschen, kann ein Vermittlungs-
fall die Losung sein. Es kommt auch vor, dass die Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehérde einer Person aufgrund des Subsidiari-
titsprinzips die Errichtung eines Vermittlungsfalles anstelle einer
Beistandschaft empfiehlt. Zudem kann sich eine Person ans Intake
der Sozialen Dienste mit dem Wunsch nach freiwilliger Einkom-
mens- und Vermogensverwaltung bzw. Unterstiitzung in finanziel-
len Angelegenheiten wenden.

Voraussetzungen fiir einen Vermittlungsfall

Das Fithren von Vermittlungsféllen setzt voraus, dass der Klient
oder die Klientin urteilsfihig und in der Lage ist zu kooperieren. Da
es sich um eine freiwillige Begleitung handelt, ist es wichtig, dass
sich die betroffenen Personen an Abmachungen halten und erreich-
bar sind. Handlungen kénnen nicht stellvertretend fiir die betroffe-
nen Personen erfolgen.

Zusitzlich wird ein Unterstiitzungsbedarf vorausgesetzt, also ein
Bedarf an Hilfe, der sinnvollerweise durch die SOD gedeckt wird.
Das ist zum Beispiel bei einer vermégenden Person, die an einen
Treuhanddienst verwiesen werden kann, nicht der Fall. Bezieht die
Person lediglich Sozialhilfe, wird ebenfalls kein Vermittlungsfall
eingerichtet, da die Einkommens- und Vermégensverwaltung im
Rahmen der Ausrichtung der Sozialhilfe erfolgt.

Individuelles Vorgehen im Einzelfall
Die konkrete Hilfeleistung erfolgt immer auf den Einzelfall bezo-
gen. Das heisst, die Sozialarbeitenden planen gemeinsam mit der
Person die individuelle Hilfeleistung bei der Einkommens- und
Vermdogensverwaltung und definieren ausserdem die Lebensberei-
che, in denen die Person ebenfalls Unterstiitzung wiinscht und be-
noétigt. Im Zentrum stehen der Auftrag und der Wille der Person.
Die Befihigung ist in Vermittlungsfillen ein zentrales Element.
Ziel ist, die Klientinnen und Klienten zu mehr Selbststindigkeit in
den betroffenen Lebensbereichen zu befihigen. Sie werden dazu
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Die Sozialarbeitenden kdnnen neben der Sicherung von finanziellen Leistungen auch frihzeitig negative Veranderungen der persénlichen Umsténde — zum
Beispiel im Bereich Gesundheit oder Wohnen — erkennen und mit der betroffenen Person thematisieren. FOTO: SHUTTERSTOCK

ermutigt und begleitet, auf Unterstiitzung von externen Stellen und
in ihrem sozialen Netzwerk zuriickzugreifen.

Zur Fithrung eines Vermittlungsfalles gehoren eine sorgfiltige
Dokumentation sowie eine regelmissige Reflektion in Bezug auf
Umfang, Bedarf und Wirkung der erbrachten Unterstiitzungsleis-
tung zusammen mit der betroffenen Person.

Die Rechnungsfithrung erfolgt analog zu Erwachsenenschutz-
mandaten. Alle zwei Jahre wird eine detaillierte Abrechnung er-
stellt, mit der vorgesetzten Stelle besprochen und von dieser visiert.
Im personlichen Gesprich hat die Klientin oder der Klient die Mog-
lichkeit, die Abrechnung zu priifen und Fragen zu besprechen. Mit
der Unterschrift wird die Rechnung zur Kenntnis genommen und
genehmigt.

Hilfsmittel

Den Sozialarbeitenden stehen zur Fithrung von Vermittlungsfillen
verschiedene Instrumente und Orientierungshilfen zur Verfiigung.
Dazu gehéren unter anderem der Leistungskatalog, die Prozessbe-
schreibung sowie ein Handlungsplan und ein Instrument fiir die
Fallaufnahme. Diese Instrumente unterstiitzen ein zielorientiertes
und geplantes Arbeiten nach einem professionellen Verstindnis
von Sozialarbeit.

Beitrag zur nachhaltigen Abldsung

Mit der Forderung der freiwilligen Einkommens- und Vermogens-
verwaltung leisten die Sozialen Dienste der Stadt Ziirich einen wich-
tigen Beitrag zur nachhaltigen Ablésung von Personen in der So-
zialhilfe. Die Einflussfaktoren fiir die Frage der nachhaltigen Ab-
l6sung sind vielschichtig. Einerseits geht es um die finanzielle
Sicherung von Leistungen, andererseits auch um die persénlichen
Verhiltnisse (Gesundheit, Wohnen, Soziales). Die Sozialarbeiten-

den kénnen im Rahmen der Fithrung eines Vermittlungsfalles ne-
ben der Sicherung von finanziellen Leistungen auch friithzeitig ne-
gative Verinderungen der persénlichen Umstinde — zum Beispiel
im Bereich Gesundheit oder Wohnen — erkennen und mit der be-
troffenen Person thematisieren. Vielleicht benétigt die Person Un-
terstiitzung und Begleitung bei der Wiederaufnahme einer medizi-
nischen Behandlung oder beim Anfechten einer Wohnungskiindi-
gung. Stabile personliche Verhiltnisse sind neben dem Erschliessen
von finanziellen Leistungen zentral, wenn es um die nachhaltige
Ablssung aus der Sozialhilfe geht.

In diesem Prozess werden Klientinnen und Klienten befihigt,
langfristig die eigenen Kompetenzen und Ressourcen zu stirken
und unabhingig zu werden. Die Vermittlungsfille basieren auf
Freiwilligkeit und sind damit eine wichtige Hilfeleistung zur Ver-
meidung von Erwachsenenschutzmassnahmen. @

Pascale Hartmann
Leiterin Fachstab Erwachsenenschutz,
Soziale Dienste der Stadt Zirich

Heinz Sutter konnte seine Lebenssituation weitgehend stabilisieren.
Einen grossen Teil seiner finanziellen Angelegenheiten regelt er heute
selbststandig. Trotzdem ist er froh, im Hintergrund noch eine An-
sprechperson zu haben und zu wissen, dass sein Sozialarbeiter seine
finanzielle Situation im Auge behalt. Das gibt ihm momentan Sicherheit
und einen stabilen Rahmen. Sein Sozialarbeiter ist davon iberzeugt,
dass Heinz Sutter bald auch auf diese Unterstiitzung verzichten und
damit der Vermittlungsfall abgeschlossen werden kann. Ein gelunge-
nes Beispiel einer nachhaltigen Abldsung von Sozialhilfe.

SCHWERPUNKT 3/22 ZESO

21 EFEEE



	Freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltung

